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ANZEIGE

SRK Seminare Robert Klein
Stadtberg 32

89312 Günzburg
Telefon: 08221-31905

Die Seminargebühr ist mehrwertsteuerfrei lt. Umsatzsteuergesetz § 4 Nr. 21



Arbeitgeber können Auskünfte
von Finanzämtern zu Lohnsteu-
eranfragen frühzeitig gerichtlich
überprüfen lassen.

Das Finanzamt hatte auf die Anfrage
einer Firma, ob ihre Mitarbeiter als
Selbständige oder Arbeitnehmer ein-
zuordnen seien, zunächst die
Auskunft erteilt, es handele sich um
Selbständige, hatte danach aber diese
Ansicht revidiert.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass
Anrufungsauskünfte darüber, wie
Vorschriften zur Lohnsteuer konkret
anzuwenden sind, von Finanzge-
richten als Verwaltungsakte überprüft
werden können.

Folgernd kann bereits die Auskunft
mit Einspruch und Klage angegriffen
werden und es muss nicht erst abge-
wartet werden, bis Lohnsteuer- oder
Haftungsbescheinigung angefochten
werden kann.

(BFH  AZ: VI R 54/07
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Bei einem befristeten Arbeitsver-
hältnis ist eine unverzügliche Ar-
beitslosmeldung obligatorisch.
Wenn nun die Meldung erst nach
Abschluss erfolglos gebliebener
Verhandlungen über eine Verlän-
gerung des befristeten Arbeitsver-
hältnisses erfolgt, darf eine Agen-
tur für Arbeit die Leistungen nicht
ohne weiteres wegen verspäteter
Arbeitssuchendmeldung mindern.

Die Agentur für Arbeit minderte im
vorliegenden Fall die Arbeitslosenhilfe
um 1050 Euro. Ein Arbeiter hatte bei
einer Zeitarbeitsfirma in einem bereits
einmal verlängerten und zuletzt befri-
steten Arbeitsverhältnis gestanden.
Einen Tag vor Ablauf des Beschäfti-
gungsverhältnisses teilte ihm der
Arbeitgeber die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zum Folgetag
mit. Bis dahin hatte der Arbeiter
immer berechtigte Hoffnung, dass der
befristete Arbeitsvertrag verlängert
würde, denn der Leiter der Personal-

abteilung hatte ihm in Aussicht ge-
stellt, dass man sich um weitere
Arbeit für ihn bemühe. Die Agentur
für Arbeit argumentiert, dass es für
den Arbeitnehmer Pflicht ist, sich
bereits mit Abschluss eines befriste-
ten Arbeitsvertrages bzw. mit einer
wiederholten Befristung Arbeit su-
chend zu melden, da ihm bereits von
diesem Zeitpunkt an das genaue Ende
des Beschäftigungsverhältnisses be-
kannt sei. Die Meldung einen Tag vor
Beendigung des befristeten Arbeits-
verhältnisses sei nicht ausreichend. 

Das Sozialgericht Dortmund verurteil-
te die Agentur für Arbeit zur Zahlung
der ungeminderten Arbeitslosenhilfe.
Der Arbeitnehmer durfte wegen
andauernden Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber begründete Hoffnung
haben, das Arbeitsverhältnis würde
fortgesetzt, und zudem war das
Arbeitsverhältnis bereits einmal ver-
längert worden.

(AZ: S 5 AL 1/04)

Sozialgericht schützt Rechte von Zeitarbeitern 

Arbeitsamt muss nachzahlen
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Meine Fahrschule
im Internet

schon ab 400 Euro *)

Von Ihrem Redaktionsbüro
www.activebizz.de

Telefon: 0 941 30 77 96 40
*) zzgl. MwSt. und ggf. zzgl. Webhosting 

Anzeige

Commerzbank kassierte zu
viel und muss zurückzahlen
Die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Commerzbank wur-
den wegen unangemessener Be-
nachteiligung der Kunden für un-
wirksam erklärt.

Die Bank hatte bei Überziehung
des Girokontos für jede Überwei-
sung zusätzlich Gebühren in
Höhe von 5 Euro erhoben.

Das Gericht entschied, dass der
Bankkunde durch Zahlung der
Überziehungszinsen von stolzen
18,7 % ausreichend zur Kasse
gebeten wurde.
(LG Frankfurt/Main, 13.5.2009,AZ:2-02 O 3/09)

Kreditkartenabbuchung:
Bank ist beweispflichtig
Eine Bankkundin bemängelte
mehrere Posten auf Ihrer
Kreditkartenabrechnung.

Sie forderte die Bank erfolgreich
auf, ihr die entsprechenden
Geldbeträge zurückzuerstatten.
Sicherheitshalber ließ sie auch
ihre Karte sperren und eine neue
ausstellen. Dieses Spiel wieder-
holte sich noch zweimal. Danach
ließ die Bank nicht mehr mit sich
reden und wollte wegen Ver-
dacht, dass die Kundin ihre
Sorgfaltspflicht außer Acht gelas-
sen habe, ihr das Geld nicht
mehr voll zurückzahlen.

Die Kundin klagte vor dem
Amtsgericht München und be-
kam Recht. Allein ein Verdacht
reicht nicht aus, um davon aus-
zugehen, dass die Kundin leicht-
fertig mit den Daten umgegan-
gen ist oder wirklich mit der
Karte eingekauft hat. 
(AG München AZ: 242 C 28708/08)

BANKEN

Arbeitgeber können Auskünfte von Finanzämtern prüfen lassen

Lohnsteueranfragen vom Amt
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Für die Ausbildung der Klasse A
sind bestimmte Grundfahrauf-
gaben vorgesehen. Idealerweise
sollten diese im nichtöffentlichen
Verkehrsraum durchgeführt wer-
den. Das ist aber leider nicht
immer möglich. 

Der Interessenverband Deutscher
Fahrlehrer stellte deshalb folgende
Anfrage an das Innenministerium
Baden-Württemberg: „Wir möchten
Sie daher höflich bitten uns mitzutei-
len, ob bezüglich der Platzwahl für die
Grundfahraufgaben im öffentlichen
Verkehrsraum vom Gesetzgeber dazu
Vorgaben gemacht wurden.“

Antwort des Innenministeriums
Ausbildung und Prüfung finden grund-
sätzlich auf öffentlichen Straßen und
Plätzen statt. Die praktische Aus-
bildung und Prüfung von Fahrschülern
ist damit Teil des öffentlichen Straßen-
verkehrs und im Rahmen der StVO
zulässig, soweit dies nicht durch die
Widmung bestimmter Verkehrsflächen

eingeschränkt oder durch Verkehrs-
zeichen/-einrichtungen verboten ist.
Die Durchführung von Grundfahr-
aufgaben stellt deshalb in der Regel
keine übermäßige Straßenbenutzung
im Sinne des § 29 StVO dar.

Nach der Anlage 2 zur Richtlinie für
die Prüfung der Bewerber um eine
Erlaubnis zum Führen von Kraftfahr-
zeugen (Prüfungsrichtlinie) sind die
Grundfahraufgaben für die Zweirad-
klassen, wenn möglich, außerhalb des
öffentlichen Verkehrs, sonst auf ver-
kehrsarmen und übersichtlichen
Straßen oder Plätzen möglichst in der
Ebene durchzuführen. 

Soweit für die Durchführung der
Grundfahraufgaben für die Zweirad-
klassen das kurzfristige Aufstellen von
Leitkegeln erforderlich ist, stellt dies
keinen Verstoß gegen § 32 Abs. 1
StVO (Verkehrshindernis) dar - sofern
dies mit der erforderlichen Sorgfalt
und unter ausreichender Aufsicht
erfolgt. 

Anfrage an das Baden-Württemberger Innenministerium

Motorrad-Grundfahraufgaben

Auch Vorfahrt bedeutet
Verantwortung
Ein PKW-Lenker fährt auf eine
Kreuzung zu, bei der es sich um
gleichrangige Straßen handelt.
Er hat somit Vorfahrt vor einem
Auto, das sich von links der
Kreuzung annähert. Der vorran-
gige Fahrzeuglenker darf aber
nicht automatisch davon ausge-
hen, dass der nachrangige schon
anhalten werde. Zwar muss er
nicht damit rechnen, dass ein
Auto, das aus der nicht bevor-
rechtigten Straße kommt, die
Vorfahrtsregeln außer Acht lässt.
Er muss aber das andere Auto
beobachten und für den Notfall
bremsbereit sein. Er ist bei
einem Unfall mitschuldig, wenn
er nur darauf vertraut, dass der
andere anhalten wird. Die geg-
nerische Versicherung musste in
diesem Fall nur 80 Prozent
erstatten.
(OLG Saarbrücken AZ: 4 U 4302/08-124)

Verkehrssicherungspflicht
verletzt
Die Stadt kann ihre Verkehrssi-
cherungspflicht verletzt haben,
wenn ein Fußgänger über eine
nur minimal hoch stehende Geh-
wegplatte in einer Fußgänger-
zone stürzt. Die Haftung für den
Schaden trifft aber zu 1/3 das
Opfer selbst, denn es hätte acht-
samer sein müssen.
(OLG Hamm AZ:  9 U 43/04-5/04)

„Überfordert“ kündigen
Wenn ein Arbeitgeber - z.B.
wegen unvorhersehbarer Dienst-
zeiten - „überfordert“ kündigt,
muss das Arbeitsamt ohne
Sperrfrist Lohnersatzzahlungen
leisten.
(LSG Hessen, AZ: L 9 AL 129/08)

URTEILE

Wurden bezüglich der Platzwahl für die Grundfahraufgaben der Klasse A im öffentlichen
Verkehrsraum vom Gesetzgeber Vorgaben gemacht? Wir fragten nach im Baden-
Württemberger Innenministerium.                                              Foto: (C) Dennis Scheck /



Mitglied werden:

www.idfl.de oder Tel. 08221-250 773 (Mo-Fr. 10-17 Uhr)

Interessenverbände Deutscher Fahrlehrer (IDF)

Interessenverband Deutscher Fahrlehrer e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer aus allen Bundesländern

Stadtberg 32
89312 Günzburg

Tel. 08221-250 773
E-Mail:  info@idfl.de

website: www.idfl.de oder www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: Robert Klein

Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Interessenverband Deutscher Fahrlehrer Süd e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer von

Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz
Thüringen, Saarland, Sachsen und Nordrhein-Westfalen

Grubachweg 24
88477 Schwendi

Geschäftsstellen
Bayern: Herr Kahn  Tel.  08221- 250 773

Herr Hesser  Tel.  08331-9258050
Herr Anderl  Tel.  0170-2409002 *)

Baden-Württemberg: Herr Rauscher  Tel. 0172-6202715 *)

Hessen: Herr Kluge Tel. 06154-2829

Saarland: Herr Auffenberg Tel. 0172-6788499 *)

Rheinland-Pfalz: Herr Janisch Tel. 0163-2949777 *)

E-Mail:  info@idfl.de
website: www.idfl.de oder www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzende: Susanne Bahr, Robert Klein, Philipp Stehle

Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

Interessenverband Deutscher Fahrlehrer Nord e.V.
vertritt Interessen der Fahrlehrer von

Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen
Uhlenhorst 66 c

21435 Stelle
Telefon: 04174-3549

website: www.idfl.de oder www.fahrlehrerweiterbildung.de
Vorsitzender: Günter Fieger

Mitgliedsbeitrag 10 Euro monatlich

*) Hinweis: Es entstehen Ihnen durch die Anwahl von Mobilfunknummern lediglich die für Ihr Netz definierten
Verbindungskosten. Für eine exakte Auskunft fragen Sie bitte Ihren Telefonanbieter.
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